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Mittwoch, 8. April
•  9–11 Uhr, Mütter- und 

Väterberatung auf telefonische 
Voranmeldung, Begegnungshaus 
Sulgen

Sonntag, 19. April 
•  10 Uhr, Erstkommunion ist auf 

Sonntag, 13. September 2020 
verschoben, kath. Kirche Sulgen

Mittwoch, 22. April 
•  14–16 Uhr, Mütter- und 

Väterberatung auf telefonische 
Voranmeldung, Begegnungshaus 
Sulgen

Veranstaltungen

•  Leisi Paul und Anni, Dorfstrasse 7, 
8583 Donzhausen: Fassadensanierung 
bestehendes Wohnhaus, Dorfstrasse 7, 
Donzhausen

•  Kopp Johannes und Elisabeth, 
Buchen bergstrasse 5, 8583 Götighofen: 
Heizungssanierung, Erstellung aussen-
aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Buchenbergstrasse 5, Götighofen

Nach vereinfachtem Verfahren:
•  Cevik Burhan, Kradolfstrasse 11, 

8583 Sulgen: Anbau von drei 
Balkon einheiten, Kradolfstrasse 11, 
Sulgen

•  Berger-Heierli Patrick und Tamara, 
Bleikenbühlstrasse 2, 8583 Sulgen: 
Neubau Spielturm, Bleikenbühl-
strasse 2, Sulgen

•  Blatter Annemarie, Hessenreuti 15, 
8583 Sulgen: Neubau zwei mobile 
Pferdeboxen, geschlossener Unterstand 
und zwei Ausläufe, Hessenreuti 15, 
Sulgen

Baubewilligungen

Öffnungszeiten über die Osterfeiertage 

Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie der Werkhof bleiben geschlossen 
vom:

Donnerstag, 9. April 2020, 16.00 Uhr bis
Dienstag, 13. April 2020, 08.30 Uhr

Bei Todesfällen wählen Sie bitte Tel. 078 848 95 47, 
bei Störungen im Bereich Wasser Tel. 079 913 00 74 und 
im Bereich Elektrizität Tel. 071 649 20 20.

Das Team der Gemeindeverwaltung und des Werkhofs wünscht Ihnen schöne 
und erholsame Osterfeiertage.

Bevölkerung per 31.12.2018 3842
Bevölkerung per 31.12.2019 3901
Wachstum 2019 (+1,4 %) 52
Einwohner Sulgen 3362
Einwohner Hessenreuti 61
Einwohner Götighofen 168
Einwohner Donzhausen 310
Geburten 47
Todesfälle 39
Zuzüge 333
Wegzüge 282
Schweizer 2867
Ausländer 1034
Ausländeranteil  26,5 %

Einwohnerstatistik

Mitteilung des Gemeinderates zur Corona-Krise
Geschätzte Sulgerinnen und Sulger
Rund 750 Sulger Einwohnerinnen und 
Einwohner sind über 65 Jahre alt. Im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise hat 
der Bundesrat allen über 65-Jährigen 
dringend empfohlen, zur Vermeidung ei-
ner Ansteckung mit dem Coronavirus 
aus Sicherheitsgründen zu Hause zu blei-
ben, direkte Kontakte mit Personen, wel-
che nicht im gleichen Haushalt leben, zu 
vermeiden und für Einkäufe jüngere 
Freunde, Nachbarn oder Verwandte an-
zufragen. Die meisten Sulgerinnen und 
Sulger nehmen den Aufruf des Bundes-
rates Ernst. Dem Gemeinderat ist es ein 
grosses Anliegen, dass Sie diesem Rat-
schlag Folge leisten. Der Gemeinderat 
dankt allen Sulgerinnen und Sulgern für 
eine entsprechende Nachbarschaftshilfe 
mit Einkäufen und dringenden Besor-

gungen in den einzelnen Quartieren in 
Sulgen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Gemeinderat Sulgen

Zusätzlich bieten folgende Organisatio-
nen mit freiwilligen Helferinnen und 
Helfern Unterstützung für Einkäufe an:
Ev. Kirchgemeinde Sulgen-Kradolf:
–  Frank Sachweh, Tel. 071 642 30 52
–  Irmelin Drüner und Uwe Buschmaas, 

Tel. 071 642 11 30
Kath. Kirchgemeinde Sulgen / Frauenge-
meinschaft Sulgen und Umgebung:
–  Claudia Vieli Oertle, Tel. 079 544 51 41
FEG Sulgen:
–  Sekretariat, Tel. 071 642 20 45
Spitex AachThurLand:
–  Sekretariat, Tel. 071 642 11 42

Wer zusätzlich Hilfe für Einkäufe anbie-
ten kann, meldet sich bitte auch direkt 
bei obigen Organisationen. 

Für andere benötigte Hilfestellungen ist 
die Gemeindeverwaltung unter Telefon 
071 644 95 60 für alle Sulgerinnen und 
Sulger ebenfalls erreichbar. 

Folgende Unternehmen aus der Region 
bieten für ihre Produkte Hausliefer-
dienste an:
–  Metzgerei Herrmann AG, Sulgen, 

Tel. 071 642 10 80
–  Mooser Chäsi, Istighofen, 

Tel. 071 633 36 88
–  www.regiolieferbox.ch (Bäckerei 

Mohn, Egger Gemüsebau, Mooser 
Chäsi, Metzgerei Blatter), 
Tel. 079 962 74 50

Neue Fotos von der Gemeinde Sulgen
Vor über zehn Jahren hat der Gemeinde-
rat letztmals eine Fotoserie über die Ge-
meinde Sulgen erstellen lassen. In der 
Zwischenzeit hat sich baulich einiges 
verändert. 
Aus diesem Grund hat der Gemeinderat 
eine neue Fotoserie in Auftrag gegeben. 
Lilo Städeli, Sulgen, wird von April 
2020 bis März 2021 während allen vier 
Jahreszeiten Bilder auf dem Gemeinde-
gebiet von Sulgen erstellen.
 
Strasseneinschränkungen 
Gartenstrasse:
Ab ca. Ende April wird die Holzbaufi r-
ma Kaufmann Oberholzer AG an der 
Gartenstrasse zwei Mehrfamilienhäuser 
aufrichten. Aus diesem Grund ist die Ge-
meindestrasse temporär einseitig ge-
sperrt.
Industriestrasse (Höhe Migros):
Ende März starten die Bauarbeiten für 
die Aufspurung. Ab diesem Zeitpunkt ist 
auf der Industriestrasse auf Höhe Migros 
Einbahnverkehr.
 
Sanierung Schulstrasse, Sulgen
Der Gemeinderat hat beschlossen, den 
letzten Teil der Schulstrasse zu sanieren 
(EW, Wasser, Strasse) und rechnet mit 
Kosten von rund 135 000 Franken. Der 
Auftrag für die Rohrleitungsarbeiten er-
hält Sanitär Egger AG für 16 305.48 
Franken inkl. MwSt. Der Auftrag für die 
Tiefbauarbeiten wurde an die Strabag 
AG, Amriswil, über 61 611.46 Franken 
erteilt. Geplanter Baustart ist im Früh-
ling 2020.
 
Ostral-Verantwortung festgelegt
Ostral ist die Organisation für Stromver-
sorgung in ausserordentlichen Lagen. Der 
Bundesrat ordnet bei einer Stromman-
gellage Bewirtschaftungsmassnahmen 
an, welche das Gleichgewicht zwischen 
Strom-Produktion und Strom-Verbrauch 
auf reduziertem Niveau sicherstellen 
soll. Der Gemeinderat hat für das EW 
Sulgen den Ressortverantwortlichen, 
Gemeindepräsident Andreas Opprecht, 
als Ostral-Verantwortlichen bestimmt. 
Die Stellvertretung erfolgt durch das In-
genieurbüro Kierzek AG.

Mitteilungen des 
Gemeinderates
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Altpapier- und Kartonsammlung 

in Donzhausen, Hessenreuti und Sulgen

Donnerstag, 23. April 2020, ab 08.00 Uhr
•  Bündel bitte erst am Donnerstagmorgen bis 08.00 Uhr an die Strasse stellen.

Wir bitten Sie, Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte und Prospekte zu bündeln.
Geschnetzelte Akten sind in separaten Säcken bereitzustellen.
Kontaktperson: Schulverwaltung VSG Region Sulgen (Tel. 071 644 99 66). 
Erreichbar bis spätestens 14.30 Uhr.

VSG Region Sulgen
Sekundarschule Befang 

Über die defi nitive Durchführung wird kurzfristig entschieden. 
(Info auf Homepage www.sulgen.ch)

Anfangs März 2020 wurden die An-
tragsformulare für die Prämienverbilli-
gung 2020 direkt vom Sozialversiche-
rungszentrum Thurgau den Berechtigten 
der Gemeinde Sulgen zugestellt.
Grundlage für die Berechnung der Prä-
mienverbilligung 2020 ist die provisori-
sche Steuerrechnung 2019 per Stichtag 
31. Dezember 2019. Anspruchsberech-
tigt sind Personen, deren einfache Steuer 
der provisorischen Steuerrechnung 2019 
das Maximum von 800 Franken nicht 
übersteigt. Für Kinder besteht Anspruch, 
sofern die einfache Steuer nicht mehr als 
1600 Franken beträgt. Personen die ein 
steuerbares Vermögen ausweisen, erhal-
ten keine Prämienverbilligung. Auch für 
Kinder, deren Eltern ein steuerbares 
Vermögen ausweisen, wird keine Prä-
mienverbilligung entrichtet.
Der Anspruch auf Prämienverbilligung 
2020 aufgrund der vorjährigen proviso-
rischen Steuerrechnung verfällt am 
31. Dezember 2020.

Einfach und schnell erledigt:
•  Antrag vollständig ausfüllen
•  Unterzeichnen
•  Eventuell eine Kopie der neuen 

Police beilegen
•  Per Post an die Krankenkassen-

kontrollstelle Sulgen schicken oder 
in den Briefkasten bei der Gemein-

deverwaltung werfen (eine persönli-
che Abgabe ist nicht nötig)

Neubemessung/Neubeurteilung
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein 
Antragsformular zugestellt respektive 
bestand kein Anspruch oder lassen sich 
gestützt auf die defi nitive Steuerschluss-
rechnung oder im Falle der Jahresaufent-
halter gestützt auf die Tarifkorrektur 
verschlechterte wirtschaftliche Verhält-
nisse nachweisen, kann die bezugsbe-
rechtigte Person innert 30 Tagen seit 
Rechtskraft der Steuerschlussrechnung 
oder der Tarifkorrektur des betreffenden 
Jahres eine Neubemessung der Prämien-
verbilligung verlangen. Wird die Frist 
verpasst, verfällt ein allfälliger An-
spruch. Eine Neubemessung muss bean-
tragt werden. Als Nachweis ist eine Ko-
pie der Steuerschlussrechnung beizule-
gen. Eine Neubemessung von Amtes we-
gen ist nicht zulässig.

Weitere Informationen können Sie dem 
Merkblatt auf unserer Homepage ent-
nehmen: www.sulgen.ch, Online-Schal-
ter, Krankenkassenkontrollstelle, Merk-
blatt Prämienverbilligung 2020.
Ergänzende Auskünfte erhalten Sie zu 
den ordentlichen Öffnungszeiten bei der 
Krankenkassenkontrolle Sulgen, Silvija 
Bistrovic, Tel. 071 644 95 67.

Individuelle Prämienverbilligung 2020

Hundesteuer 2020 

Gemäss Art. 10 des Gesetzes über das Halten von Hunden sind Hundehalterin-
nen und Hundehalter verpfl ichtet, in ihrer Wohngemeinde die Hundesteuer zu 
entrichten. Die Rechnung über die Hundesteuer 2020 wurde allen registrierten 
Hundehaltern im März 2020 zugestellt. 

1.  Hund 80 Franken pro Jahr, 
jeder weitere Hund im gleichen Haushalt 130 Franken pro Jahr.

Die Hundesteuer ist bis Ende April 2020 zu entrichten. Im Voraus besten Dank 
für die fristgerechte Bezahlung. Falls ein Hund stirbt oder weitergegeben wird, 
erfolgt von Gesetzes wegen keine Rückerstattung.

Wer einen Hund hält, aber keine Rechnung erhalten hat, wird hiermit auf-
gefordert, sich umgehend bei der Hundekontrollstelle einwohnerdienste@
sulgen.ch oder Tel. 071 644 95 64 zu melden.

Meldefristen bei Änderungen: innert 10 Tagen bei der AMICUS-Datenbank,
innert 30 Tagen bei der Hundekontrollstelle der Wohngemeinde

Gratis-Häckseldienst 

ab Dienstag, 21. April 2020,
in der ganzen Gemeinde Sulgen

Anmeldungen bitte bis Montag, 20. April 2020, um 11.00 Uhr an die 
Gemeindeverwaltung Sulgen, E-Mail einwohnerdienste@sulgen.ch 
oder Tel. 071 644 95 60.

Damit wir die Häckseltour speditiv durchführen können, bitten wir Sie, 
den Anmeldetermin einzuhalten. Häckselgut bitte gut zugänglich deponieren. 
Gehäckselt werden Strauch- und Baumschnitte mit einem Durchmesser von 
zwei bis 15 Zentimeter. Thuja-Abschnitte, Bodenbedecker, Geranien und krau-
tiges Material gehören in den Grünabfall.
Das Häckselgut kann gegen Verrechnung abtransportiert werden.

Über die defi nitive Durchführung wird kurzfristig entschieden.
(Info auf Homepage www.sulgen.ch)




